
ALLGEMEINE INFORMATIONSÜBERSICHT gem. GV Nr. 196 vom 
30.6.2003 (Datenschutzverordnung)

       Sehr geehrte Kunden/Lieferfirmen 

Die Datenschutzverordnung (GV Nr. 196 vom 30.6.2003) enthält in Art. 13 die 
Verpflichtung, die Betroffenen von den Verarbeitungsgrundzügen in Kenntnis zu setzen 
und bestimmt sie in Abs. 1, Buchst. a/f. 
Die/das gezeichnete Gesellschaft/Unternehmen setzt Sie umfassend davon in Kenntnis, 
dass:
A1) die Daten zu folgenden Zwecken erhoben werden:

• Werbematerialzusendungen;
• Werbetätigkeit.

A2) Die persönlichen Daten werden in Zusammenhang mit den oben angeführten 
Tätigkeiten wie folgt verarbeitet:

• in Papierform;
• mit elektronischem Gerät;
• auf telematischem Weg;
• mit anderen Telekommunikationssystemen

wobei zugesichert wird, dass die Daten sicher und vertraulich behandelt sowie 
die geltenden Gesetze beachtet werden. 

A3) Die vorliegende Information wird erteilt: 
• für direkt vom Betroffenen erhobene Daten (Art. 13, Abs.1);
• bei Dritten erhobene Daten (Art. 13, Abs. 4);
• aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen, Listen oder Unterlagen 

erhobene Daten (Art. 24, Abs. 1, Buchst. c)) im für die Rückverfolgbarkeit 
zulässigen Rahmen . 

B) Die Dateneingabe erfolgt:
• als durch Gesetze, Verordnungen, EU-Bestimmungen geregelte Pflicht;
• durch die Möglichkeit bedingt, vertragliche Verpflichtungen wirksam 

einhalten zu können;
• freiwillig zu folgenden Zwecken:
• Marktforschung;
• Werbematerialzusendung;
• Werbetätigkeit.

C) Falls Sie die Antwort verweigern, ist es uns nicht möglich:
• den Vertrag zu erfüllen;
• die vertraglichen Verpflichtungen wirksam zu erfüllen;
• Marktforschung durchzuführen;
• Werbematerial zuzusenden;
• Werbetätigkeit durchzuführen.

D1) Die oben genannten Daten:



• werden nicht übermittelt
• können ausschließlich den nachstehend angeführten Trägergruppen 

übermittelt werden:
• Post oder andere Briefwechsel-Zustellungsdienste;
• Gesellschaften, die Informatikgerät warten/reparieren;
• Kanzleien,  Büros  und/oder  Gesellschaften  sowie 

Unternehmenszusammenschlüsse,  die  für  uns  bestimmte 
Buchhaltungs-, Steuerdienstleistungen usw. ausführen.

• werden nicht in Umlauf gebracht.

D3) Die Daten können:

• übertragen
• in Italien 
• in EU-Ländern
• gemäß BGB (Art. 42/45) in nicht EU-Ländern verbreitet werden.

D2) Von den Daten können Kenntnis erhalten:

• Führungskräfte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte;
• mit Wartung und/oder Reparatur an Informatikgerät befasste 

Mitarbeiter/innen;
• Buchhaltung und Rechnungsabteilung;

E) Gemäß BGB, Art. 7, sind Sie berechtigt, zusätzlich zu den in der vorliegenden 
Information enthaltenen Auskunft:

- verständliche und kostenlose Bestätigung zu erhalten, ob wir im Besitz Ihrer 
Daten sind oder nicht;

- aktualisierte, berichtigte oder ergänzte Daten sowie ihre Sperre/Löschung 
bei Gesetzesübertretung oder nicht mehr bestehendem Verwahrungsbedarf 
zu erwirken;

- aus berechtigten Gründen oder bei Verarbeitung für 
Werbematerialzusendungen, Direktverkauf, Marktforschung, gewerbliche 
Mitteilungen Einspruch zu erheben.


